
 

 

 

Entsprechenserklärung 

zum Deutschen Corporate Governance Kodex  
 

 

 

Vorstand und Aufsichtsrat der SMA Solar Technology AG erklären gemäß § 161 Aktiengesetz:  

  

Seit der letzten Entsprechenserklärung vom 8. Dezember 2016 hat die SMA Solar Technology AG den 

Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung 

vom 7. Februar 2017, veröffentlicht im Bundesanzeiger am 24. April 2017, mit den nachfolgend unter 

den Ziffern (1) und (2) genannten Ausnahmen entsprochen und wird ihnen künftig mit den genannten 

Ausnahmen entsprechen: 

  

(1) Abweichend von Ziffer 5.4.1 Abs. 2 Satz 2 HS. 4 des Deutschen Corporate Governance Kodex in 

Verbindung mit den vom Aufsichtsrat beschlossenen Zielen für seine Zusammensetzung ist mit Herrn 

Dr. Erik Ehrentraut ein Mitglied im Aufsichtsrat, das zum Ende der Wahlperiode das 75. Lebensjahr 

vollendet haben wird. 

  

Der Aufsichtsrat ist der Ansicht, dass es für eine kontinuierliche Fortführung der  Tätigkeit des 

Aufsichtsrats von großer Wichtigkeit ist, die langjährige Erfahrung von Dr. Ehrentraut in der Führung 

eines international tätigen Unternehmens und in der Begleitung der Gesellschaft weiterhin für den 

Aufsichtsrat nutzbar zu machen. 

  

(2) Abweichend von Ziffer 5.4.1 Abs. 1 Satz 2 HS. 5 des Deutschen Corporate Governance Kodex hat 

der Aufsichtsrat beschlossen, keine zeitlichen Höchstgrenzen für Aufsichtsratsmandate festzulegen. 

Der Aufsichtsrat ist der Ansicht, dass eine Mandatsdauergrenze die konkrete Arbeit eines 

Aufsichtsratsmitglieds und dessen fundierte Kenntnis des Unternehmens und des Marktumfelds nicht 

berücksichtigen kann. 

 

Niestetal, 29. November 2017 

 

 

 

Der Vorstand    Der Aufsichtsrat 

 


